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Vorwort 

Das Recht enthält in vielen Bereichen Schutzvorschriften zu Gunsten der Mitarbeiter. Besondere Bedeu-
tung erlangen hierbei Arbeitszeitregelungen, Vorschriften bezüglich gefährlicher oder gesundheitsge-
fährdender Arbeiten, Regelungen zum Schutze bestimmter Mitarbeitergruppen sowie tarifliche oder 
betriebsverfassungsrechtliche Vorschriften. Arbeitgeber sind nach diesen Gesetzen, Verordnungen, Ta-
rifverträgen oder auch Betriebsvereinbarungen oftmals verpflichtet, ihre Mitarbeiter über bestimmte 
„Aushangpflichtige Gesetze und Regelungen“ zu informieren.  

Die aushangpflichtigen Gesetze müssen für die Mitarbeiter jeweils in der neusten Fassung zugänglich 
sein. Der Arbeitgeber hat die aushangpflichtigen Gesetze daher „an geeigneter Stelle im Betrieb zur Ein-
sichtnahme auszulegen oder auszuhängen“. Üblicherweise erfolgt die Bekanntgabe der Regelungen am 
„Schwarzen Brett“. Soweit nicht ein besonderer Standort gefordert wird, genügt der Aushang an einer 
allgemein zugänglichen Stelle. Aufgrund der Forderung des Aushangs an einer leicht zugänglich und 
einsehbaren Stelle lässt sich für Unternehmen der Bauwirtschaft die Empfehlung ableiten, diese Doku-
mente an geeigneter Stelle in den stationären Unternehmensteilen (z. B. Aufenthaltsraum, Arbeitsraum, 
Pausenraum, Schwarzes Brett, Betriebsratsbüro, Kantine usw.) und darüber hinaus auf den instationä-
ren Arbeitsstellen (z. B. Sozialräumen, Bürocontainer usw.) anzubieten. Aushangpflichtige Gesetze müs-
sen nicht zwingend ausgedruckt und im Betrieb ausgehängt werden. Auch die Möglichkeit, digital auf 
die Gesetze zuzugreifen, erfüllt die Aushangpflicht. Mitarbeitern soll durch die Zugänglichmachung die-
ser Vorschriften die Gelegenheit gegeben werden, sich über ihre Rechte sowie die ihnen obliegenden 
Pflichten zu informieren. 

Eine schuldhafte Pflichtverletzung der Arbeitgeber kann in zivilrechtlicher Hinsicht Schadensersatzan-
sprüche der Mitarbeiter wegen Vertragspflichtverletzung oder aus unerlaubter Handlung zur Folge ha-
ben, soweit der Verstoß gegen die Aushangpflicht ursächlich für einen entstandenen Schaden des Mit-
arbeiters geworden ist.  

In betriebsverfassungsrechtlicher Hinsicht bestehen bei Verstößen von Arbeitgebern oder dem Betriebs-
rat jeweils Unterlassungs- und Beseitigungsansprüche der anderen Seite.  

Eine Verletzung der Aushangpflichten kann ferner eine Ordnungswidrigkeit darstellen. Soweit keine be-
stimmte Geldbuße angedroht wird, können gemäß § 17 OWiG Bußen bis zu 1.000 € verhängt werden. 
Spezialgesetze können aber auch höhere Bußen vorsehen. 

Dieses Buch berücksichtigt zahlreiche Vorschriften in unterschiedlichen Gesetzen, die Arbeitgebern auf-
geben, den Mitarbeitern eine Kenntnisnahme der einschlägigen Vorschriften zu ermöglichen. Neben 
den wesentlichen gesetzlich vorgeschriebenen Aushängen wird zudem auf Regelungen hingewiesen, 
deren Aushang nicht vorgeschrieben ist, die in der baubetrieblichen Praxis jedoch eine große Bedeutung 
haben.  

Indem Sie die „aktuellen aushangpflichtigen Gesetze 2020/2021 und weitere praxisrelevante Hinweise 
für das Baugewerbe“ an einem zentralen Ort für Ihre Mitarbeiter zugänglich machen, kommen Sie Ihrer 
Aushangpflicht bezüglich der wesentlichen Regelungen für Baubetriebe nach. Auf die DGUV-Vorschrif-
ten wird hingewiesen.  

Die Gesetzessammlung berücksichtigt den Stand der jeweiligen Gesetze zum Redationsschluss am 
7. Oktober 2020. Das Verkündungsblatt wurde bis zu diesem Datum ausgewertet. 

 

Ass. iur. Janina Maria Burisch 
Referentin der Abteilung Sozialpolitik 

Zentralverband des Deutschen Baugewerbes  
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